
Noch einmal die kurzen Venezianer Annalen. 453

angaben; beim Brand von 1106 heisst es hier gleich am 
Anfang, dass 24 Kirchen ‘cum omnibus adiacenciis (sic!) casis’ 
eingeäschert wurden, während die Vatikanische Hs. dies 
mit einigen Worten mehr erst am Ende bringt: ‘ecclesie 
superius scripte numero sunt 24 etc.’ Beim Brand von 
1167 fehlen hier die Worte: ‘paucis (sc. conviciniis) vero 
permanentibus’, welche die Ausdehnung des Brandes ein­
schränken. Bei der Translation des hl. Markus fehlen des 
Weiteren hier die Notizen, dass dieselbe unter dem Dukat 
des Justinianus Particiacus und aus Alexandria erfolgte; 
und bei der Verheirathung der ungarischen Prinzessin mit 
dem Dogensohne 1167 fehlen hier die Namen der beiden 
Vermählten Maria und Nikolaus. Das ist allerdings Alles 
‘grössere Einfachheit der Form’, aber ob auch 
Beweis grösserer Ursprünglichkeit?

Doch verweilen wir noch einen Augenblick bei den 
Angaben zum Jahre 1167. Die Metzer Hs. bringt hier 
nur zwei:

1) die XV. Decembri intrante exivit ignis de solario 
sancti Salvatoris............

2) altera die venerunt legati regis Ungarie et duxerunt 
neptem et dederunt ipsam filio domini Vitalis Michaelis 
ducis in uxorem;

in der Vatikanischen Handschrift aber stehen drei, 
nämlich vor jenen zwei Notizen noch eine über die 
Ankunft dreier Gesandter des byzantinischen Kaisers mit 
drei Galeeren und zwar in dieser Form:

Anno Dom. mill. cent. sexag. septimo mense Decembris 
indicione quinta decima tercia die ante festum 
sancte Lucie venerunt tres legati imperatoris Grecie 
cum tribus galeis. Et post terciam diem ipsius 
festi exivit ignis de solario s. Salvatoris . . .

Da hätte nun also nach der Ansicht Monticolo’s der 
Verfasser oder Schreiber der Vatikan. Annalen den älteren 
Metzer Text zu Grunde gelegt und das einfache Datum: 
‘die 15. Dec. intrante’ umgewandelt in das umständlichere: 
‘post terciam diem ipsius festi’; er hätte in derselben 
umständlichen Form die Nachricht über die byzantinischen 
Gesandten und ausserdem die Indiktion, wie auch später 
den einschränkenden Zusatz ‘paucis vero permanentibus’ 
und endlich jene Namen seiner ‘einfacheren’ Vorlage 
hinzugefügt. Eine etwas complicierte Arbeit! Wie viel 
einfacher ist doch das Umgekehrte! Der Schreiber der 
Metzer Handschrift verändert das in der früheren Vorlage 
überlieferte längere Datum in das kürzere, er lässt aus
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